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• Der SH-Schalter ist Pflicht. Nennstrom für Wohnungsbau E35A / Bei Freileitung E25A. Bei 

Strombedarf der über den üblichen Haushaltsstrom hinaus geht (z.B. Nachtspeicherheizung, 
Swimming- Pool, usw.) wird die Bemessung zwischen VNB und Installateur abgestimmt. 

• Ein vollwertiger Zählerreserveplatz ist bei UP immer einzubauen und bei AP ab 2 Zählerplätzen 
einzubauen. Anmerkung: Bei der Einzähleranlage AP muss! die Erweiterungsfläche an der 
Wand vorhanden sein. 

• Ein 300mm-TSG-PLatz ist generell nicht mehr zulässig ! 

• Sammelschienen sind Pflicht. Dies gilt auch für den Zählerreserveplatz. Ausnahme: 
Einzähleranlage ohne Zählerreserveplatz. Wird bei der Einzähleranlage ein Zählerreserveplatz 
eingebaut, stehen insgesamt 2 Zählerplätze zur Verfügung. Somit sind hier wieder 
Sammelschienen einzubauen. 

• Die Verdrahtung und Sammelschiene ist in 4-poliger Ausführung ausreichend. 5 polige 
Verdrahtung ist zulässig und empfiehlt sich z.B. bei Bürogebäuden mit hoher EDV-Ausrüstung. 
Der untere Anschlussraum ist immer 300mm hoch. 

• Der obere Anschlussraum ist bei einstöckigen Zählerplätzen 150mm hoch (BH2) und bei 
doppelstöckigen Zählerplätzen 300mm hoch (BH5). Anmerkung: Doppelstöckig 1200mm (BH4) 
ist nicht zulässig. 

• Einspeisegehäuse sind ab 50 mm2 Hauptleitung vorgeschrieben. Eine Übergangsklemme mit 
flexibler Anschlussleitung ist nicht erforderlich. 

• Steuerklemmen sind nur bei Bedarf erforderlich. Teilweise werden die Zähler für Steuerzwecke 
auch direkt vom TSG aus angefahren. 

• Für größere Kunden, bei denen voraussichtlich eine Lastgangmessung zum Einsatz kommt, ist 
ein analoger Telefonanschluß für Zählerdatenübertragung im Zählerschrank zwingend 
erforderlich. 

Weitere Hinweise: 

• Zählersteckklemmen sind zugelassen und werden bei Gewerbetreibenden, Ärzten usw. 
sinnvollerweise eingesetzt um eine Stromunterbrechung bei Zählerwechseln zu vermeiden. 

• Einspeisende Anlagen, wie z.B. Photovoltaik und BHKW’s sind grundsätzlich vor Baubeginn bei 
dem VNB zur Genehmigung sowie Abstimmung des Zählerplatzes mit den Unterlagen 
entsprechend der VDEW Richtlinien einzureichen. Einspeisezähler in das Netz eines VNB’s sind 
grundsätzlich auf einem Zählerplatz zu montieren. 

• Die farbliche Kennzeichnung der Hauptleitung muss entsprechend VDE eindeutig und dauerhaft 
erfolgen. Der PEN-Leiter muss gelb/grün gekennzeichnet sein! 

 

Die oben genannten Richtlinien schränken die Pflicht zur Abstimmung des Hausanschlusses 
und des Zählerplatzes mit dem VNB nicht ein. Sie sollen lediglich zur Vereinfachung der 
Abläufe beitragen. 

 


